
 

 
 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversamm-
lung vom 1. September 2022 gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über 
die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 auszuschließen 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung am 1. September 2022 vorge-
schlagen, das neue Genehmigte Kapital 2022 für die Dauer bis zum 31. August 2027 zu schaf-
fen. 

Durch das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2022 wird der Vorstand ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Immungenetics AG um bis zu 
EUR 78.000,00 durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu er-
höhen. Von der Ermächtigung kann auch ein- oder mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber 
nur bis zu dem Betrag von EUR 78.000,00 Gebrauch gemacht werden. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen. Die vorgenannte Ermächtigung soll – unter Beachtung der gesetzlich zuläs-
sigen Frist von fünf Jahren ab der diesjährigen Hauptversammlung – bis zum 31. August 2027 
erteilt werden. 

Ausschluss des Bezugsrechts 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Ziffer 1 lit. a. zu Punkt 4 der Tagesord-
nung gestattet einen Bezugsrechtsausschluss zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. Ein sol-
cher etwaiger Ausschluss für Spitzenbeträge ist aus technischen Gründen zur Durchführung 
einer Kapitalerhöhung, insbesondere zur Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses, 
erforderlich. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert die Abwicklung 
der Zuteilung von Bezugsrechten und deren Ausübung. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht 
der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge 
gering. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist daher erforderlich und ange-
messen. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Ziffer 1 lit. b. zu Punkt 4 der Tagesord-
nung erlaubt einen Bezugsrechtsausschluss, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinla-
gen, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unter-
nehmensbeteiligungen, sonstigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen (einschließlich 
Forderungen gegen die Gesellschaft oder gegen von der Gesellschaft abhängige oder in 
Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen) erfolgt. Die Gesellschaft will sich 
die Möglichkeit offenhalten, ggf. durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. Die Gesell-
schaft soll die Möglichkeit erhalten, schnell und flexibel auf etwaige vorteilhafte Angebote oder 
sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Teilen von Unterneh-
men oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen reagieren 
zu können. Erfahrungsgemäß verlangen Eigentümer interessanter Akquisitionsobjekte als 
Gegenleistung oftmals nicht Geld, sondern Aktien des Erwerbers. Im Wettbewerb um attrak-
tive Beteiligungen können sich daher Vorteile ergeben, wenn einem Veräußerer als Gegen-
leistung neue Aktien der Gesellschaft angeboten werden können. Eine Ausgabe von Aktien 
bei sich abzeichnenden Akquisitionsmöglichkeiten mit regelmäßig komplexen Transaktions-
strukturen im Wettbewerb der potenziellen Erwerbsinteressenten muss in der Regel kurzfristig 
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erfolgen. Aus diesem Grunde ist der Weg über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktien 
unter Schaffung eines genehmigten Kapitals erforderlich. Der Vorstand wird jeweils im Ein-
zelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapi-
tals 2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll, sobald 
sich Möglichkeiten zur Akquisition konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur 
in den Fällen ausschließen, in denen der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesellschaft 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Bei der Festlegung 
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sorgfältig darauf achten, dass die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt werden. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung 
das Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

Gemäß der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Ziffer 1 lit. c. zu Punkt 4 der 
Tagesordnung wird ein Bezugsrechtsausschluss erlaubt, wenn die Aktien ausgegeben wer-
den zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflich-
ten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen mit Wandlungs- o-
der Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des 
Emittenten auf Aktien der Gesellschaft. Die Gesellschaft soll damit in die Lage versetzt wer-
den, Aktien, die zur Bedienung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten bzw. Andienungsrechten des Emittenten aus Schuldverschreibungen benö-
tigt werden, wahlweise auch aus dem Genehmigtem Kapital 2022 auszugeben. Sofern und 
soweit die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapi-
talerhöhung durchgeführt werden. Die Interessen der Aktionäre werden durch diese zusätzli-
che Möglichkeit daher nicht berührt. Die Nutzung neuer Aktien aus dem Genehmigtem Kapital 
2022 statt einer Ausgabe von Aktien aus bedingtem Kapital oder einer sonst erforderlichen 
Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein. Insoweit wird durch die Ermächtigung die Flexi-
bilität der Gesellschaft erhöht. 

Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach Ziffer 1 lit. d. zu Punkt 4 der Tagesord-
nung erlaubt einen Bezugsrechtsausschluss, um den Inhabern oder Gläubigern von Wand-
lungs- und/oder Optionsrechten oder auch von mit Wandlungs- bzw. Optionspflichten oder 
einem Andienungsrecht der Gesellschaft auf Lieferung von Aktien ausgestatteten Schuldver-
schreibungen zum Ausgleich von Verwässerungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräu-
men, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- bzw. Optionsrechte oder nach Erfüllung 
der Wandlungspflichten bzw. Andienung von Aktien als Aktionär zustünde. Die Anleihebedin-
gungen enthalten regelmäßig Klauseln, die dem Schutz der Inhaber bzw. Gläubiger von Op-
tions- oder Wandlungsrechten vor Verwässerung dienen. Auf diese Weise lassen sich diese 
Finanzierungsinstrumente am Markt besser platzieren. Ein Bezugsrecht von Inhabern bereits 
bestehender Options- oder Wandlungsrechte ermöglicht es zu verhindern, dass im Falle einer 
Ausnutzung der Ermächtigung der Options- bzw. Wandlungspreis für die Inhaber bereits be-
stehender Options- oder Wandlungsrechte ermäßigt werden muss. Dies gewährleistet einen 
höheren Ausgabekurs der bei Ausübung der Option oder Wandlung auszugebenden, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien. Da die Platzierung der Emission von Schuldverschreibungen 
dadurch erleichtert wird, dient der Bezugsrechtsausschluss dem wohlverstandenen Interesse 
der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
in allen vorgenannten Fällen in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse der 
Gesellschaft geboten. 
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Im Fall der Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der jeweils 
folgenden Hauptversammlung darüber berichten. 

 

Hamburg, im Juli 2022 

Immungenetics AG 

Der Vorstand 


